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Sachverhaltsdarstellung:
Auf dem o. g. Flurstück ist der Neubau eines Einfamilienhaus mit Garage geplant.

Die Stadt Crivitz hat im Rahmen der Anhörung zur Rechtswidrigkeit der Versagung des 
gemeindlichen Einvernehmens eine Stellungnahme am 24.08.2020 abgegeben. 

Die nachgeforderten Unterlagen wurden durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim 
übersandt.
Daraufhin wurde eine ergänzende Stellungnahme vorbereitet, um die vorgetragenen 
Argumente zu untermauern.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n: 
Antragsunterlagen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz hält an ihrer Stellungnahme vom 12.12.2019 zur 
Versagung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag BA 170580 zum Neubau 
eines Wohnhauses mit Lagengeschäft auf dem Flst. 97 der Flur 36 in der Gemarkung Crivitz 
fest und gibt die ergänzte Stellungnahme zur Anhörung in der vorliegenden Fassung ab.  
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Die Bürgermeisterin 
 

 

Amt Crivitz; Amtsstraße 5, 19089 Crivitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhörung nach § 71 LBauO M-V vor Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens 
hier: Ergänzung der Stellungnahme der Stadt Crivitz v. 24.08.2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Schilder,  
 
wie erbeten haben Sie der Stadt Crivitz weitere Bauantragsunterlagen (Höhenplan – 
Traufhöhe; Schnitt – Angabe aktuelle Dachneigung) übersandt. Vielen Dank hierfür. 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz hält an ihrer Stellungnahme vom 24.08.2020 zur 
Versagung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag BA 170580 zum Neubau eines 
Wohnhauses mit Ladengeschäft auf dem Grundstück Parchimer Straße 3 in 19089 Crivitz, 
Flurstück 97 der Flur 36 in der Gemarkung Crivitz weiterhin fest. 
  
Begründung: 
 
Auszug Urteil VGH Baden Würtemberg, 3 S 201/99 04.03.99 
1. Überschreitet ein Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich zwar die in der 
Umgebungsbebauung vorhandene Traufhöhe, jedoch nicht die Firsthöhe, schließt dies ein 
Einfügen im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung nicht von vornherein aus. 
 
2. Die Überschreitung der in der Umgebungsbebauung vorhandenen Traufhöhe kann zu einer 
Beeinträchtigung des Ortsbilds mit bodenrechtlicher Relevanz führen. 
 
Der Umkehrschluss zu Punkt 1 bedeutet, dass das Einfügen des geplanten Wohnhauses mit 
der Einhaltung der Firsthöhe, jedoch Nichteinhalten der Traufhöhe der Umgebungsbebauung  
nicht in jedem Fall ein Einfügen bejaht. 
 
Der Punkt 2 wird hier in jedem Fall gesehen. Das historische Ortsbild darf in diesem Bereich 
nicht durch einen viergeschossigen Bau „verschandelt“ werden.  
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Der gewisse Blick entlang der Parchimer Straße und aus Richtung der Rathausstraße / Großen 
Straße muss bewahrt werden. Die vorhandene Bebauung an der Kreuzung bzw. auf dem Platz 
ist ortsprägend. Das geplante Gebäude mit der erheblich abweichenden Traufhöhe fügt sich 
nicht ein. 
 
Mit der Traufhöhe und der Firsthöhe wird die Wirkweite der Baukörper begrenzt und negative 
Beeinträchtigungen auf das Ortsbild werden vermieden. Der Baukörper soll sich harmonisch an 
die umgebende Bebauung anpassen und als Gebäude mit drei Vollgeschossen in der 
Straßenansicht nicht auf eine Viergeschossigkeit schließen lassen. 
 
Neben der Gebäudehöhe wirkt vielmehr die Gebäudefront in den Straßenraum. Daher wird 
dem Bauherrn angetragen, die Dachform des Satteldaches in z. B. ein Mansardwalmdach an 
der Straßenfront umzuplanen, um ein harmonisches Einfügen zu ermöglichen. Im besten Fall 
ist eine Änderung der Traufhöhe (max. 8m) angepasst an die Nachbarbebauung (5,50 bis 8,00 
m) vorzunehmen. Wobei die stark geneigte Geländehöhe zu beachten ist. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Britta Brusch-Gamm 
Bürgermeisterin 














	Vorlage
	Anlage  1 Ergänzung Stellungnahme Anhörung BA170580
	Anlage  2 BA170580 Höhenplan
	Anlage  3 BA170580 Schnitt
	Anlage  4 BA170580 Schnitt geä 09_2020
	Anlage  5 Ba170580 Wand Firsthöhen Nachbarn
	Anlage  6 Ba170580 Stellgn Anhörung 20200824

